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Schleswig-Holstein
Rechtsgrundlage: Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-
Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO) vom 09.05.2020 (Geltung bis
17.05.2020)
Ab 29.04.2020: Landesverordnung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten
Bereichen der Öffentlichkeit in Schleswig-Holstein (Mund-Nasen-Bedeckungsverordnung –
MNB-VO) vom 24. April

Hygienemaßnahmen: § 9 Abs. 1 der SARS-CoV-2-BekämpfVO 
„Beim Betrieb der in §§ 1 und 5 bis 8 genannten Einrichtungen sowie in Dienstleistungs- und
Handwerksbetrieben sind die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung
folgender Hygienestandards zu gewährleisten:

Besucherinnen und Besucher halten in der Einrichtung und beim Warten vor dem Eingang
einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander, soweit sie nicht hilfs- oder
betreuungsbedürftig sind, und zu den Beschäftigten ein, soweit sie nicht durch eine
Barriere abgeschirmt sind;
Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte halten die Regeln zur Husten- und
Nieshygiene ein;
Oberflächen, die von Besucherinnen und Besuchern häufig berührt werden, werden
mindestens zweimal täglich desinfiziert; darüber wird taggleich eine schriftliche
Dokumentation erstellt, die auf Verlangen dem zuständigen Gesundheitsamt ausgehändigt
wird."

§ 1 der Verordnung
„In den folgenden öffentlich zugänglichen Bereichen ist das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung für alle Personen verpflichtend:

bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) einschließlich Taxen oder
ähnlicher Transportangebote;
beim Betreten von und Aufenthalt in geöffneten Verkaufsstellen des Einzelhandels nach §
6 Absatz 1 der SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein mit
Ausnahme der Wochenmärkte;
beim Betreten von und Aufenthalt in überdachten Verkehrsflächen von Einkaufszentren;
beim Betreten von und Aufenthalt in geöffneten Verkaufs- und Diensträumen von
Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben nach § 6 Absatz 2 Satz 3 der SARS-CoV-2-
Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein mit Ausnahme der Banken und
Sparkassen;
beim Betreten von und Aufenthalt in sich abgeschlossenen Verkaufsständen.“

Maskenpflicht: beim Einkauf und im öffentlichen Nahverkehr ab dem 29.04.2020.
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